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Kamberkrebs (Faxonius limosus)
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Beispiel

Ausbreitungssituation
hessische Weschnitz
Stand Oktober 2018
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2. Gedanken zu Vollständigkeit und Schärfe der Daten

{ Eine flächendeckende Kartierung von Zehnfußkrebsen für Hessen liegt 
nicht vor.

{ Arten, die schon sehr lange im Bezugsraum vorkommen wie z. B. der 
Kamberkrebs (Faxonius limosus, vormals Orconnectes limosus ), sind mit 
einer hohen Wahrscheinlichkeit im RB Darmstadt flächendeckender 
vorhanden, als die aktuelle Karte dies anzeigt (disjunkte Klein - und 
Kleinstbestände in Teichen und Weihern sind in den Daten z. B. 
unterrepräsentiert).

{ Klein- und Kleinstbestände von Zehnfußkrebsen nachzuweisen, 
erfordert einen hohen Aufwand, der i. d. R. nicht betrieben wird bzw. aus 
Kostengründen nicht betrieben werden kann. 

{ Ausbreitungsgrenzen einzelner Arten sind nie ganz sicher feststellbar, 
auch nicht mit modernen Methoden wie eDNA aus Wasserproben. 

{ Fazit: ÀPaj ^ak[`]f ae ljĉZ]f´ ²Feststellungen von heute sind Morgen 
vielleicht schon wieder überholt.
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Maßnahmen im Zeitraum 2008 - 2019
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3. Öffentlichkeitsarbeit und Bildung

ÅDiverse Presseartikel
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3. Öffentlichkeitsarbeit und Bildung

ÅHomepage: www.rp -darmstadt.hessen.de
>> Umwelt >> Landwirtschaft/Weinbau/Fischerei >> Fischerei >> Fischartenschutz >> Steinkrebs

ÅAufklärungsarbeit durch Dritte, z. B. Infotafel am HRB 
Steinbach des Geo -Naturpark Odenwald Bergstraße

http://www.rp-darmstadt.hessen.de/
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3. Öffentlichkeitsarbeit und Bildung

Å?YdlZdYll ÀA]kk]f `ad^l \]e Ll]afcj]Zk´ .,-,

Å?YdlZdYll ÀDj]Zkh]kl ²Tödliche Gefahr für heimische 
Dj]Zk]´ .,-1
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3. Öffentlichkeitsarbeit und Bildung

ÅDer Atlas der Fische Hessens beinhaltet ein 38 Seiten umfassendes 
Fachkapitel über Zehnfußkrebse und deren Verbreitung in Hessen
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3. Öffentlichkeitsarbeit und Bildung

ÅSchulung von jährlich rund 270 hessischen Fischereiaufseherinnen 
und Fischereiaufsehern durch die staatliche Fischereischule des 
Landes Hessen
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3. Öffentlichkeitsarbeit und Bildung

ÅSchulung von jährlich rund 40 hessischen Gewässerwartinnen und 
Gewässerwarten in Theorie und Praxis durch den Verband 
Hessischer Fischer e. V.
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4. Entnahme nicht bodenständiger Zehnfußkrebse

Fang- und Verwertung von nichtheimischen Signalkrebsen 
durch Auftragnehmer und Ehrenamtliche
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4. Entnahme nicht bodenständiger Zehnfußkrebse

ÅPilotprojekt an der hessischen Weschnitz über einen 
Zeitraum von10 Jahren mit dem Ziel, durch Bestands -
reduktion eine Ausbreitung in Gewässerabschnitte mit 
Beständen heimischer Steinkrebse zu verhindern.
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4. Entnahme nicht bodenständiger Zehnfußkrebse

ÅIntensive Schulung von rund 150 Akteuren der Fischerei 
an den relevanten Gewässersystemen seit 2013.
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4. Entnahme nicht bodenständiger Zehnfußkrebse

ÅBegleitung der Fischereiausübungsberechtigten in den 
Jahren 2013 und 2014 durch Ersteller des Artenhilfs -
konzeptes für den Steinkrebs (Austropotamobius torrentium ).
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4. Entnahme nicht bodenständiger Zehnfußkrebse

ÅEinarbeitung der naturschutzfachlichen Belange in 
fischereiliche Hegepläne gemäß Ä24 HFiSchG, z. B. 
Regelungen zum Fischbesatz und Seuchenprophylaxe.
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4. Entnahme nicht bodenständiger Zehnfußkrebse

Rechtliche Voraussetzungen, Krebse fangen zu dürfen:

ÅFischereischeinpflicht gemäß Ä25 HFischG

ÅErlaubnis des Fischereirechtsinhabers oder   
Fischereiausübungsberechtigten

ÅBei Vereinen Legitimierung des Fanggerätes 
(Krebsreuse, Krebsteller)

ÅBei Einsatz von Reusen Kennzeichnungspflicht gemäß 
Ä4 HFischV beachten!
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5. Erhalt von Wanderbarrieren

WRRL - Umsetzungsziel 
Beseitigung von Wanderhindernissen

Warum?

Herstellung der Durchgängigkeit für 
Fische und Fischnährtiere 

Konflikt  

WRRL vs. FFH-RL

FFH-RL ²Erhaltungsziel Steinkrebs
Erhaltung von Wanderhindernissen

Warum?

Zuwanderung invasiver Krebse 
verhindern (Übertragung Krebspest)

WRRL-Maßnahmen

Dienen der Herstellung und 
Bewahrung des
guten ökologischen und 
chemischen Gewässerzustands

Konflikt
Konflikt

Konflikt

Konflikt

Natura 2000 -Maßnahmen

Dienen der Herstellung und 
Bewahrung eines günstigen 
Erhaltungszustandes von LRT 
und Arten

Konflikt
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Innerhalb von FFH-Gebieten gilt grundsätzlich folgende 
Rangfolge der Rechtsgüter:

1. Erhaltungsziele nach FFH-Richtlinie

2. Ziele der Wasserrahmenrichtlinie 
(Artikel 4 (1) Buchst. C WRRL)

Aufgrund der wenigen Bestände heimischer Steinkrebse 
und des hohen Gefährdungsgrades wurde diese 
Priorisierung auch auf den Schutz von Steinkrebsbeständen 
außerhalb von Schutzgebieten übertragen.

5. Erhalt von Wanderbarrieren
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5. Erhalt von Wanderbarrieren

Festschreibung zu erhaltender Wanderbarrieren in 
ÀPKKE-Nek]lrmf_khdŅf]f´ eal  SoYf_kcjal]jame 
Steinkrebs:

ÅAar

ÅGersprenz

ÅSchwarzbach Ts.

ÅWeschnitz

ÅWickerbach

ÅWäschbach

Auszug Teil 4, Karte 3b des Werkes Visualisierung und Priorisierung von Maßnahmen zur 
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie ²Weschnitz , Winkelbach -
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5. Erhalt von Wanderbarrieren

W-ID 50848

Beispiel Wickerbach

Auszug WRRL-Viewer Hessen

Wickerbach /Taunus (Wanderhindernis -ID 50848)
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6. Errichtung von Krebssperren

Fachliche Grundlagen beim hessischen Landesamt für 
Naturschutz, Umwelt und Geologie
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6. Errichtung von Krebssperren

Fachliche Grundlagen beim hessischen Landesamt für 
Naturschutz, Umwelt und Geologie
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6. Errichtung von Krebssperren

Warum?

Grafik entnommen aus Vaaßen et al. 2010
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6. Errichtung von Krebssperren

Warum?

Grafik entnommen aus Vaaßen et al. 2010
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6. Errichtung von Krebssperren

Grundprinzip nach JEAN-RICHARD, P. (2012), Planung für 
Hessen allerdings ohne Fangreuse, ohne Fischpässe und mit 
zusätzlicher Absicherung des Landweges!

Grafik entnommen aus JEAN-RICHARD, P. (2012) - modifiziert Grafik entnommen aus KRIEG, B. (2013) - modifiziert

Å Nach Möglichkeit mehrere Sperren kurz hintereinander.

Å Die fachlichen Grundlagen bilden das Artenhilfskonzept und 
die Krebssperrenexpertise , erstellt im Auftrag des 
Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und 
Geologie (HLNUG).
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6. Errichtung von Krebssperren

Wo? Fokus zunächst auf Seinkrebsbestände mit EHZ A
oder EHZ B. Potenzielle Standorte:

ÅGewässersystem Weschnitz allgemein

ÅGewässersystem Weschnitz / Grundelbach

ÅGewässersystem Gersprenz 

ÅGewässersystem Schwarzbach Ts. / Fischbach 

ÅGewässersystem Wickerbach

ÅWäschbach bei Wiesbaden

Åggf. weitere
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6. Errichtung von Krebssperren

Standorteignung abhängig von:

Ådem Verbreitungsbild heimischer und nichtheimischer 
Krebse

Åden räumlichen Gegebenheiten (vorhandene 
Hindernisse mit Uferbereichen die sich gut absichern 
lassen bevorzugt), Restriktionen wie z. B. Hochwasser-
/Objektschutz, Minimierung des Eingriffs in Natur und 
Landschaft, Denkmalschutz und anderen abwägungs -
relevanten Sachverhalten

ÅEinzelfallentscheidungen nach sorgfältiger Abwägung
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6. Errichtung von Krebssperren

Wickerbach /Taunus (Wanderhindernis -ID 50848)
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6. Errichtung von Krebssperren

Folgekosten:

ÅKlärung der Folgekosten ( Unterh

Folgekosten:

ÅNach Hochwässern sowie 
grundsätzlich 2 Mal pro Monat 
Sichtkontrolle der Sperre,  ggf. 
entfernen von Geschwemmsel ; 

Åregelmäßige Reinigung der  
glatten Edelstahlflächen,  
Aufwand unterschiedlich hoch

Å2 ²4 Mal pro Jahr Mahd entlang
der Leiteinrichtung zur Absicherung 
des Ufers.

Jahresaufwand geschätzt 50 Stunden
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6. Errichtung von Krebssperren

Eine Strategische Krebssperre an der hessischen Weschnitz wurde 
zwischenzeitlich errichtet.

HRB Fürth/Krumbach Absperrung
PYkk]jo]_¯

¯ mf\ EYf\o]_* Dgkl]f j\* 1,*,,,(,,, Ã
Maßnahmenträger Gewässerverband Bergstraße


